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Informationen aus dem Junkerhof 
 
 

Gemeinderatsbeschlüsse allgemein 
 
 
Ratssitzung vom 18. April 2016 
 
 
Raumplanung, Öffentliche Auflage Gefahrenzonen 
Zu Beginn der Ratssitzung informiert sich der Gemeinderat im Untergeschoss der 
Bauverwaltung über den technischen Bericht der OSPAG AG sowie die nun 
vorliegenden Gefahrenkarten, welche öffentlich aufgelegt werden müssen. 
Bauverwalter Imhof Armin erläutert die verschiedenen Auflagepläne und das 
Auflagedossier. Der Rat ist mit den Unterlagen für die Durchführung der öffentlichen 
Auflage der Gefahrenzonen einverstanden.  
 
 
Vormundschaftswesen, Regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
Ratsherr Ruppen Franz informiert den Rat über die Jahresrechnung 2015 sowie das 
Budget 2016 der Regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Bezirkes 
Brig. Den Ausgaben von Fr. 302‘846,80 stehen Einnahmen von Fr. 74‘000,65 
gegenüber. Dies ergibt Nettoausgaben von Fr. 228‘846,15. Total ergibt dies 
aufzuteilende Kosten auf die beteiligten Gemeinden von Fr. 228‘846,15. Die 
Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Verteilschlüssel:  

Gemeinde Anzahl 
Einwohner per 
31.12.2015 

 Betrag Prozent 

     
Brig-Glis 12‘970 Fr. 113‘164,45 49,45 
Naters 9‘901 Fr. 86‘389,40 37,75 
Ried-Brig 2‘061 Fr. 17‘964,40 7,85 
Termen 901 Fr. 7‘895,20 3,45 
Simplon 319 Fr. 2‘746,15 1,20 
Gondo-Zwischbergen 84 Fr. 686,55 0,30      
Total 26‘236 Fr. 228‘846,15 100,00 

 
Der Voranschlag 2016 sieht Nettoausgaben im Betrag von Fr. 275‘300,-- vor. Dies 
ergibt folgende budgetierte Kostenaufteilung für das Jahr 2016:  

Gemeinde Einwohner per 
31.12.2015  

 Betrag Prozent 

     
Brig-Glis 12‘970 Fr. 136‘135,85 49,45 
Naters  9‘901 Fr. 103‘925,75 37,75 
Ried-Brig 2‘061 Fr. 21‘611,05 7,85 
Termen 901 Fr. 9‘497,85 3,45 
Simplon 319 Fr. 3‘303,60 1,20 
Gondo-Zwischbergen 84 Fr. 825,90 0,30      
Total 26‘236 Fr. 275‘300,00 100,00 
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Im Weiteren nimmt der Rat Kenntnis vom Jahresrückblick des Präsidenten Schmid 
Anton der KESB Bezirk Brig sowie vom Beschlussprotokoll der Sitzung vom 23. März 
2016 des ausführenden Organs der KESB Bezirk Brig.  
 
 
Fuss- und Wanderwege, Instandstellung Hüttenweg 
Der Hüttenweg zur Oberaletschhütte wurde im vergangenen Herbst stark beschädigt. 
Die Kostenschätzung für die Wiederinstandstellungsarbeiten belaufen sich auf zirka 
70‘000 Franken. Der Rat nimmt davon Kenntnis, dass die Dienststelle für Wald und 
Landschaft an die veranschlagten Arbeiten einen à fonds perdu Investitionsbeitrag 
von 50 Prozent mit einem Maximalbetrag von 35‘000 Franken leistet. Die Zahlung 
des Subventionsbeitrags wird erst ab Januar 2018 und spätestens bis Ende 2019 
erfolgen. Die Bauverwaltung wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur Wieder-
herstellung des Weges unter Berücksichtigung des öffentlichen Beschaffungswesens 
einzuleiten (Auflage Kanton).  
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